
 
 

Verein der Freunde und Förderer der Kaiserin Augusta Schule e. V. von 1954 
Georgsplatz 10, 50676 Köln 

 
An die Mitglieder des Vereins und alle Interessierten 

 

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung  

am Mittwoch, den 14. November 2018 um 18:00 Uhr  

in der Kaiserin-Augusta-Schule, Raum GC 001 (Pavillon in der 
Georgsstr.) 

 
Tagesordnung: 
 
• Begrüßung durch den Vorstand und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

• Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2018 

• Entlastung des Vorstandes 

• Neuwahl des Vorstandes (Vorsitzender und 1. Kassenwart) 

• Anträge 

• Sonstiges 

Für den Fall der Beschlussunfähigkeit laden wir gleichzeitig zu einer zweiten Sitzung 
des Fördervereins direkt im Anschluss ein. 

Der Förderverein unserer Schule lebt vom Engagement der Eltern – über Ihr 
zahlreiches Erscheinen zu unserer Mitgliederversammlung würden wir uns deshalb 
sehr freuen. 

Falls Sie noch nicht Mitglied des Fördervereins sind, finden Sie auf der Rückseite eine 
Beitrittserklärung. Bitte lassen Sie sie ausgefüllt wieder rechtzeitig der Klassenleitung 
zukommen oder bringen Sie sie einfach zur Mitgliederversammlung mit. 
 

Herzliche Grüße 

 
Elke Bauckloh Mirja Matysiak 
Vorsitzende  Vorstand/ Leiterin der KAS 
 
  



 
 
 
 
 

Beitrittserklärung 
 
Dem Verein der Freunde und Förderer der Kaiserin-Augusta-Schule e.V. von 1954 
trete ich bei und zahle einen Jahresbeitrag von:  
 
Betrag in €  ____________________________ 
 
Nachname  ____________________________ 
 
Vorname  ____________________________ 
 
Straße  ____________________________ 
 
PLZ/Ort  ____________________________ 
 
Telefon  ____________________________ 
 
E-Mail ____________________________ 
 
Name des Schülers/der Schülerin ____________________________ 
und Klasse/Jahrgangsstufe  
 
 
Der vorstehend genannte Jahresbeitrag kann bis auf Widerruf von dem Konto  
 
IBAN ____________________________ 
 
BIC ____________________________ 
 
Name des Kontoinhabers ____________________________ 
(falls abweichend) 
 
mittels Lastschrift eingezogen werden.  
 
Datum ____________________________ 
 
Unterschrift  ____________________________ 
 
 
 
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich abzugsfähig. Eine Spendenquittung 
erhalten Sie automatisch bei Beträgen über 200 €. Bei Summen unter diesem Betrag 
akzeptiert das Finanzamt den Kontoauszug als Beleg.  
 
Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. 
Finanzamt Köln-Altstadt, Steuer-Nummer. 214/5867/0134 vom 28.12.2011. 


